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ARCD: Zehn Antworten rund ums Halten und Parken

Bad Windsheim (ARCD), 21. September 2017 – Ein Knöllchen hier, ein Strafzettel da –
Park- und Halteverstöße können teure Folgen haben. Höchste Zeit, sich ein paar
Regeln in Erinnerung zu rufen. Zehn Fragen und Antworten vom ARCD rund ums
Halten und Parken.

Wie unterscheidet man Halten und Parken?
Jemand parkt, wenn er sein Fahrzeug verlässt
oder länger als drei Minuten hält.

Wo dürfen Autofahrer weder halten noch
parken?
An engen und unübersichtlichen Straßen -
stellen, im Bereich von scharfen Kurven, auf
Fußgängerüberwegen sowie bis zu fünf Meter
davor, auf Einfädelungs- und Ausfädelungs -
streifen, auf Bahnübergängen, auf Autobahnen
und Kraftfahrstraßen sowie vor und in amtlich

gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten. Halt- und Parkverbotsschilder müssen natürlich
ebenfalls berücksichtigt werden. Zwar ist das Parken auf dem Gehweg laut StVO nicht expli-
zit verboten, doch kann dies aus verschiedenen Regelungen gefolgert werden. Das gilt auch,
wenn man nur halb auf dem Gehweg steht. Ausnahmen sind, wenn eine Parkflächenmarkier -
ung auf dem Bürgersteig angebracht ist oder das Parken auf Gehwegen durch Verkehrs -
zeichen 315 ausdrücklich angeordnet ist. In letzterem Fall muss man sich an die vorgeschrie-
bene Parkposition halten. 

Was müssen Verkehrsteilnehmer beim Parken außerdem beachten?
Grundsätzlich parkt und hält man platzsparend in Fahrtrichtung rechts. Hierzu nutzt man den
rechten Seitenstreifen, entlang der Fahrbahn angelegte Parkstreifen oder -flächen sowie den
rechten Fahrbahnrand. In Einbahnstraßen darf auch links gehalten oder geparkt werden,
genauso in Straßen, in denen Schienen so weit rechts verlegt sind, dass man dort nicht ste-
hen bleiben kann.

Wo ist das Parken verboten?
Vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu je fünf Meter von den Schnittpunkten
der Fahrbahnkanten, vor Bordsteinabsenkungen, über Schachtdeckeln und anderen
Verschlüssen, und wenn andere Fahrzeuge aufgrund eines abgestellten Fahrzeugs gekenn-
zeichnete Parkflächen nicht mehr benutzen können. Außerdem ist das Parken vor
Grundstücksein- und -ausfahrten und auf schmalen Fahrbahnen auch gegenüber, auf
Vorfahrtstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften und bis zu 15 Meter vor und hinter
dem Zeichen Bushaltestelle (Zeichen 224) nicht erlaubt.
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Und wem „gehört“ der Parkplatz?
Vorrang an einer Parklücke hat, wer sie zuerst erreicht. Auch, wenn ein Fahrer an der
Parklücke vorbeigefahren ist, um rückwärts einzuparken, oder wenn er an einer gerade frei
werdenden Parklücke wartet.

Darf ich mein Auto auf einem Parkplatz mit Parkuhr oder Parkscheinautomat abstel-
len, auch wenn diese defekt ist?
Ja. In diesem Fall muss der Fahrer allerdings eine Parkscheibe stellen und diese gut lesbar
im Fahrzeug anbringen. Wichtig ist dann auch, die Höchstparkdauer nicht zu überschreiten.

Wie wird eine Parkscheibe richtig eingestellt?
Eine Parkscheibe stellt der Fahrer auf die halbe oder ganze Stunde ein, die dem Zeitpunkt
des Anhaltens folgt – rundet also auf die nächste halbe Stunde auf.

Welche Regeln gelten an Bahnübergängen?
Vor und hinter Andreaskreuzen herrscht innerhalb geschlossener Ortschaften bis zu fünf
Meter ein Parkverbot, außerhalb geschlossener Ortschaften bis zu je 50 Meter.

Und wie sieht es außerorts aus?
Auch auf Vorfahrtsstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften ist das Parken verboten. An
Fahrstreifenbegrenzungen, auch einseitigen, muss zwischen dem parkenden Fahrzeug und
der durchgezogenen Linie mehr als drei Meter Platz bleiben.

Wie lange dürfen Wohnwagen und Wohnmobile auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt
werden?
Kraftfahrzeuganhänger ohne Zugfahrzeug dürfen nicht länger als zwei Wochen geparkt wer-
den. Auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen gilt das allerdings nicht. Für zugelas-
sene Wohnmobile bis 7,5 Tonnen gibt es dagegen keine zeitliche Beschränkung. ARCD

Diese Meldung hat 3.830 Zeichen. Abdruck honorarfrei. Wir freuen uns über ein
Belegexemplar.

Hinweis für Redaktionen: Das Bild kann unter https://www.arcd.de/presse in druckfähiger
Qualität heruntergeladen werden. Nachdruck aller Bilder zur redaktionellen Berichterstattung
honorarfrei mit Vermerk „Foto: ARCD“.

Bildunterschrift: Wohnanhänger ohne Zugfahrzeug dürfen nicht länger als zwei Wochen
auf öffentlichen Parkplätzen geparkt werden. Foto: ARCD

https://www.arcd.de/presse/details/arcd-zehn-antworten-rund-ums-halten-und-parken/d7da1963e8d0017f1dd8b115a1ee5742.html
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Wenn Sie weiteres Bildmaterial oder weitere Informationen wünschen, nehmen Sie ein-
fach Kontakt mit uns auf:

Silvia Schöniger
Pressestelle

ARCD Auto- und Reiseclub Deutschland e.V.
Oberntiefer Str. 20 
91438 Bad Windsheim

Tel.: 00 49 (0) 98 41 / 4 09 182 
Fax: 00 49 (0) 98 41 / 4 09 190
E-Mail: presse@arcd.de

Wenn Sie diesen Dienst abbestellen möchten, senden Sie eine E-Mail an presse@arcd.de. 

Über den ARCD
Der ARCD Auto- und Reiseclub Deutschland e. V. ist als moderner Mobilitätsclub ein leistungsfähiger, serviceorientierter und
unabhängiger Dienstleister, der die persönliche und individuelle Betreuung seiner Mitglieder in den Mittelpunkt stellt. Diesen
bietet er lückenlose Schutzbriefleistungen in ganz Europa sowie den außereuropäischen Anrainerstaaten des Mittelmeeres –
bei Pannenhilfe, Abschleppen und Fahrzeugbergung ohne finanzielle Obergrenze nach Anruf in der rund um die Uhr besetzten
ARCD Notrufzentrale. Der Club bietet vielfältige und exklusive touristische Leistungen und unterstützt seine Mitglieder bei vie-
len Schadenfällen durch eine spezielle ARCD Clubhilfe. Als Gründungsmitglied des Verbundes Europäischer Automobilclubs
EAC mit Büro in Brüssel engagiert sich der ARCD aktiv in allen Fragen der Verkehrssicherheit im Sinne seiner Mitglieder.
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